
Aspirin® i.v. weiterhin nur für Rettungswagen beziehbar

Von Medizinische Beratung
14. August 2024, 11:43

Arzneimittel

Am 30. August 2023 informierten das Unternehmen Bayer Vital GmbH und das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erneut über die  weiterhin eingeschränkte Lieferfähigkeit
von Aspirin® i.v. 500 mg. 
Aspirin® i.v. 500 mg steht demnach bis auf Weiteres  zur nur für die Bestückung von Rettungswagen
Verfügung. Die Abgabe an niedergelassene Ärzte ist nicht möglich. 
BfArM und Bayer Vital GmbH empfehlen, sofern möglich, bei einem akuten Koronarsyndrom ASS® 
oral zu geben und weisen auf die in den Leitlinien empfohlene Dosis zwischen 150 mg bis 300 mg hin. 
Acetylsalicylsäure in oraler Darreichungsform kann über den Sprechstundenbedarf bezogen werden.


	Aspirin® i.v. weiterhin nur für Rettungswagen beziehbar

